
 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
der in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse des Stadtrates Schmölln: 
 

Der Stadtrat Schmölln hat in seiner 15. Sitzung am 11. Dezember 2025 folgende 
Beschlüsse gefasst: 
 
Beschluss-Nr.: B 0264/2025 
 
Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe 2025  
- Verwaltungshaushalt  
- Einzelansatz je HHSt. von 5.000 Euro bis 25.000 Euro 
- betr. DK 0003 Geräte, Programmpflege, Wartung IT 
 
Der Stadtrat Schmölln beschließt die 
 

Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe 2025  
im Verwaltungshaushalt  

 
in Höhe von  7.800,00 Euro  
  (i.W. siebentausendachthundert Euro) 
 
zur HHSt.  1.02000.65700 (Hauptamt, Programme und Programmpflege). 

 
Die Deckung erfolgt über Mehreinnahmen 
 
in der HHSt.   1.90000.06100 sonstige allgemeine Zuweisungen 
                        
in gleicher Höhe.  
 
(laut Beschlussvorlage) 
 
 
Beschluss-Nr.: B 0265/2025 
 
Feststellender Beschluss zum Austritt eines Fraktionsmitgliedes und  
die hieraus resultierenden Auswirkungen auf die Sitzverteilungen 
 
Der Stadtrat Schmölln fasst nachfolgenden feststellenden Beschluss:  
 

1. Mit Austritt aus der Fraktion der SPD (schriftliche Austrittserklärung vom 
08.11.2025) verliert Frau Ilka Jetschny gemäß § 27 Abs. 3 S. 2 ThürKO ihren 
Sitz im Ausschuss.  

2. Eine Neuberechnung der Besetzung aller Ausschüsse wurde gemäß § 10 der 
Hauptsatzung i.V.m. § 18 der Geschäftsordnung vorgenommen. Eine 
Veränderung in der Zusammensetzung der Ausschüsse ergibt sich infolge des 
Austritts von Frau Ilka Jetschny aus der SPD Fraktion nicht (siehe Anlage).  

 
(laut Beschlussvorlage) 
 
 



 

 

Beschluss-Nr.: B 0266/2025 
 
Beschlussfassung über Besetzung der Ausschüsse (Mitglied und namentliche 
Stellvertretung) – Hauptausschuss, Technischer Ausschuss, Sozialausschuss 
 
Der Stadtrat der Stadt Schmölln beschließt in öffentlicher Sitzung: 
 
Die Nachbesetzung des Mitglieds der Fraktion SPD im Hauptausschuss sowie die 
Nachbesetzung der namentlichen Stellvertreter der Fraktion SPD im Technischen 
Ausschuss und Sozialausschuss gem. § 27 II 1 ThürKO wie folgt: 
 
Mitglied im Hauptausschuss: Herr Jonas Kießhauer 
 
1. Stellvertreter im Technischen Ausschuss für Herrn Kai-Uwe Lenz: Herr Jonas 
Kießhauer 
 
2. Stellvertreter im Sozialausschuss für Herrn Jonas Kießhauer: Herr Hans-Jürgen 
Krause 
 
(laut Beschlussvorlage) 
 
 
Beschluss-Nr.: B 0267/2025 
 
Beschlussfassung über die Zuweisung eines fraktionslosen Stadtratsmitglieds 
zu einem Ausschuss 
 
Der Stadtrat der Stadt Schmölln beschließt in öffentlicher Sitzung: 
 
Frau Ilka Jetschny wird entsprechend Ihres Antrages vom 25.11.2025 gemäß § 27 
Abs. 1 S. 4 ThürKO i.V.m. § 10 Abs. 1 S. 2 der Hauptsatzung dem Hauptausschuss 
als Mitglied mit Antrags- und Rederecht zugewiesen.  
 
(laut Beschlussvorlage) 
 
 
Beschluss-Nr.: B 0268/2025 
 
Berufung eines sachkundigen Bürgers in den Technischen Ausschuss des 
Stadtrates Schmölln 
 
Der Stadtrat der Stadt Schmölln beschließt in öffentlicher Sitzung: 
 
Der Stadtrat der Stadt Schmölln beruft gemäß § 19 Absatz 1b der Geschäftsordnung 
für den Stadtrat der Stadt Schmölln und die Ausschüsse 
 
  Uwe Kretzschmar 
 
als sachkundiger Bürger in den Technischen Ausschuss des Stadtrates für die Fraktion 
Bürger für Schmölln. 
 



 

 

(laut Beschlussvorlage) 
 
 
Beschluss-Nr.: B 0269/2025 
 
1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung der 
Kindertageseinrichtungen der Stadt Schmölln 
 
Der Stadtrat Schmölln beschließt die in der Anlage befindliche  
   

1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung der 
Kindertageseinrichtungen der Stadt Schmölln. 

 
 
(laut Beschlussvorlage) 
 
 
Beschluss-Nr.: B 0270/2025 
 
Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Benutzung der 
Kindertageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft und die Erhe-bung von 
Verpflegungsentgelten der Stadt Schmölln 
 
Der Stadtrat Schmölln beschließt die auf einer erfolgten Kalkulation beruhende in der 
Anlage befindliche  
 

Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Benutzung der 
Kindertageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft und die 
Erhebung von Verpflegungsentgelten der Stadt Schmölln. 

 
 
(laut Beschlussvorlage) 
 
 
Beschluss-Nr.: B 0271/2025 
 
Vergabe der Lieferleistung:  
„Schiebekamera“ für den Bereich Abwasser 
 
Der Stadtrat Schmölln beschließt die Beschaffung einer: 
  

 „Schiebekamera“ für den Bereich Abwasser 
 
an die Firma 
 
 ABt Anlagen- u. Baumaschinentechnik GmbH 
 Meesmannstraße 32 
 44807 Bochum 

 
mit einer Angebotssumme von 
 



 

 

28.464,80 € (incl.19 % Mwst.) 
 
zu vergeben. 
 
(laut Beschlussvorlage) 
 
 
Beschluss-Nr.: B 0272/2025 
 
Baubeschluss:  
„Abwasserentsorgung OT Selka - Am Thongraben, Am Fuchsloch,  
Am Schmiedeberg im Trennsystem“ 
 
Der Stadtrat der Stadt Schmölln fasst in öffentlicher Sitzung den Baubeschluss zum 
Vorhaben 
 
 „Abwasserentsorgung OT Selka - Am Thongraben, Am Fuchsloch,  
 Am Schmiedeberg im Trennsystem“ 
 
 
auf der Grundlage der Kostenberechnung vom 22.05.2025 über 1.245.350,49 € 
brutto durch das Planungsbüro IP². 
Der Beschluss entfaltet seine Wirksamkeit ausschließlich bei entsprechender 
Förderung von 60 Prozent durch den Fördermittelgeber seitens des TLUBN i.V. mit 
der TAB. 
 
(laut Beschlussvorlage) 
 
 
Beschluss-Nr.: B 0273/2025 
 
Nutzung des ehemaligen Kindergartens als Dorfzentrum Großstöbnitz und 
Änderung des Beschlusses des Stadtrates Schmölln Nr. B 0927/2023 
 
Der Stadtrat der Stadt Schmölln beschließt: 
 
1. Die Verkaufsbemühungen zum 
 

ehemaligen Kindergarten Großstöbnitz Bummi Haus II  
Saaraer Weg 3A in 04626 Schmölln, OT Großstöbnitz 
Gemarkung Großstöbnitz, Flur 1, Flurstück 121/1, Fläche: 1.770 qm 

 
werden eingestellt. Der Beschluss des Stadtrates Schmölln Nr. B 0927/2023 
vom 08.06.2023 - Beschluss zur öffentlichen Ausschreibung zum Verkauf von 
städtischen Grundstücke bzw. Immobilien - wird hierzu (Pkt. 7.) entsprechend 
angepasst. 

 
2. Das Gebäude verbleibt im Eigentum der Stadt Schmölln und soll zukünftig zur 

Stärkung des Dorflebens der Feuerwehr Großstöbnitz und anderen Vereinen 
kostenfrei oder für eine symbolische Miete zugänglich gemacht werden. 

 



 

 

3. Vor dem Ablauf einer 3-jährigen Frist, beginnend am 11.Dezember 2025, wird 
der Stadtrat erneut über den Fortbestand dieser Regelung entscheiden.  

 
 
(laut geänderter Beschlussvorlage) 
 
 
Beschluss-Nr.: B 0274/2025 
 
Akteneinsichtsausschuss des Stadtrates Schmölln 
 
Der Stadtrat Schmölln beschließt  
  

1. Der Beschluss B 0233/2025 vom 06.11.2025 wird aufgehoben.  
2. Es wird ein Akteneinsichtsausschuss nach § 22 Abs. 3 ThürKO eingesetzt. 

Dieser erhält Einsicht in alle Akten, die sich mit Stellenbesetzungen (möglichst) 
seit dem 27.06.2021 in der Stadt Schmölln beschäftigen.  

3. Zu den Mitgliedern des Ausschusses werden die Mitglieder des 
Hauptausschusses (einschließlich fraktionsloser Mitglieder) ohne 
Bürgermeister berufen. Der Bürgermeister gewährt dem Ausschuss die 
Akteneinsicht oder beauftragt Bedienstete mit der Erteilung der gewünschten 
Auskünfte. 

4. Der Akteneinsichtsausschuss soll seine Arbeit unverzüglich aufnehmen und 
wird beauftragt, dem Stadtrat zum frühestmöglichen Termin einen schriftlichen 
Abschlussbericht über die gewonnenen Erkenntnisse vorzulegen. 

 
 
(laut Beschlussvorlage) 
 
 
Beschluss-Nr.: B 0262/2025 
 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schmölln für das Jahr 2026 
 
Der Stadtrat Schmölln beschließt die beigefügte  
 

Haushaltssatzung für das Jahr 2026  
mit den Bestandteilen des Haushaltsplans (Gesamtplan, Einzelpläne 
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Sammelnachweise und Stellenplan)  

 
 
gemäß § 2 Abs. 1 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) und die 
nach § 2 Abs. 2 Ziffer 1. bis 4. und 6. ThürGemHV dazugehörigen Anlagen. 
 
 
(laut Beschlussvorlage) 
 
 
Beschluss-Nr.: B 0263/2025 
 
Finanzplan und Investitionsprogramm der Stadt Schmölln für 2025 - 2029 



 

 

Der Stadtrat Schmölln beschließt den in der Anlage zum Haushaltsplan 2026 
beigefügten  
 

Finanzplan  
mit dem Investitionsprogramm für 2025 bis 2029. 

 
 
(laut Beschlussvorlage) 
 
Schmölln, den 11. Dezember 2025 
 
 
gez. Mielke 
Vorsitzender des Stadtrates Schmölln 
 
 
gez. Schrade 
Bürgermeister der Stadt Schmölln 
 
 
gez. Rödel 
Leiterin Hauptamt 
 
 
Hinweis: Alle für die Beschlüsse relevanten Anlagen können im Rats-
Informationssystem unter folgender Adresse https://ris.schmoelln.de und während 
der regulären Öffnungszeiten eingesehen werden. Bitte wenden Sie sich hierfür an das 
Stadtratsbüro (Terminvereinbarung unter 034491 76-133). 
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